Tip des Monats 5/05
Sozialamt zahlt nicht für Bordellbesuch
Ein Sozialhilfeempfänger wollte zusätzlich zu seiner Sozialhilfe monatlich vier Bordellbesuche finanziert bekommen.

Er begründete seine Klage damit, dass das Sozialamt die Rückkehr seiner aus Thailand stammenden Ehefrau nicht bezahlen wollte. Die Frau hatte das gemeinsame Kind in ihrer Heimat zur Welt gebracht. Nach der Geburt des Sohnes fehlte dem Ehepaar dann das Geld für den Rückflug. Er stellte sich auf den Standpunkt, dass das Sozialamt für seine Bedürfnisse aufkommen müsse, da ihm nun „seine Frau nicht mehr zur Verfügung stehe“.
Das Verwaltungsgericht Ansbach wies seine Klage zurück. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass die Aufwendungen für den allgemeinen Lebensbedarf bereits mit dem Sozialhilfe-Regelsatz abgegolten sind. Hierunter würden auch die Kosten für sexuelle Bedürfnisse fallen.
(Verwaltungsgericht Arnsberg)

